








Sommersemester 2011 

 

 

 Wie ist die Situation im Sommersemester 2011? 

 

Die Abiturtermine wurden zeitlich entzerrt (Abitur G9: 21.03. – 15.04.2011; Abitur G8: 

16.05. – 10.06.2011). Die G9-Abiturienten werden offiziell zum 2. Mai 2011 entlassen. Die 

Fortzahlung des Kindergeldes ist damit für die Absolventinnen und Absolventen des 

letzten G9-Jahrgangs gesichert – auch bei Studienbeginn zum WS 2011/ 2012. Durch die 

Entlassung am 2. Mai werden selbst in diesem Fall die kriti-schen vier Monate 

ausbildungsfreier Zeit nicht überschritten.  

 

Das Sommersemester 2011 wird für die G9-Abiturienten in Absprache mit den 

Hochschulen zum 2. Mai beginnen, um ihnen – wo möglich - einen Studienbeginn zu 

ermöglichen. Die regulären Studienangebote für das Sommersemester 2011 werden 

deutlich ausgeweitet.  

 

Daneben wird es für die Absolventen des letzten G9-Jahrgangs, für die ein regulärer 

Studienbeginn im Sommersemester 2011 nicht in Frage kommt, ein spezielles 

Studienangebot geben. Teilnehmer an diesen Angeboten können auf Grund einer 

entsprechenden Änderung des Hochschulgesetzes eingeschrieben werden; die 

Immatrikulation gilt nur für das Sommersemester 2011 und zählt nicht als Fach- und 

Hochschulsemester. Studienbeiträge werden für das spezielle Studienangebot nicht 

erhoben (anders als bei regulärem Studienbeginn im Sommersemester 2011!). 

 

Die Angebote der Hochschulen zum Sommersemester sind in einer „Landkarte“ unter 

www.studieren-in-bayern.de zu finden.  

 

Alle G9-Abiturienten erhalten ein Zwischenzeugnis im Dezember 2010, mit dem sie an 

Eignungsfeststellungsprüfungen der Hochschulen für das Sommersemester 2011 

teilnehmen und sich vorläufig immatrikulieren können. 

 

 

http://www.studieren-in-bayern.de/


 Kann die Teilnahme an speziellen Studienangeboten auf das spätere 

Studium angerechnet werden? 

 

Wenn das Angebot ein Studienangebot ist, für das man sich an der Hochschule 

immatrikulieren muss (spezielles Studienangebot nach Art. 47 Abs. 3 BayHSchG), wird 

dafür Sorge getragen werden, dass im Falle der Gleichwertigkeit eine Anrechnung auf ein 

nachfolgendes Studium möglich sein wird.  
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Einschreibung: 

 

 

 Welcher Zeitablauf ist für die Absolventen des doppelten Abiturjahrgangs zu 

beachten?  

 

a): Wintersemester 2011/2012 für G9- und G8-Absolventen 

 

Es gelten die allgemeinen Bewerbungsfristen: 

 In nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen legen die einzelnen 

Hochschulen Fristen für die Einschreibung fest. Die Hochschulen können durch 

Satzung für nicht zulassungsbeschränkte Studiengänge ferner Voranmeldefristen 

festlegen. Insofern legen wir Ihnen nahe, sich rechtzeitig bei der jeweiligen 

Hochschule zu erkundigen, ob Voranmeldefristen bestehen. 

 Für Studiengänge, die in das zentrale Vergabeverfahren der ZVS einbezogen 

sind (Human-, Zahn-, Tiermedizin sowie Pharmazie): 

Der Zulassungsantrag muss bei der ZVS bis zum 15. Juli 2011 eingegangen sein. 

 Bei Studiengängen mit örtlicher Zulassungsbeschränkung:        

Bei Hochschulen für angewandte Wissenschaften – Fachhochschulen muss der 

Zulassungsantrag bis zum 15. Juni 2011 bei der Hochschule eingegangen sein. 

Bei Universitäten muss der Zulassungsantrag bis zum 15. Juli 2011 bei der 

Universität eingegangen sein. 

 

b) Zusatzangebot: Sommersemester 2011 für G9-Absolventen 

 

 In nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen legen die einzelnen 

Hochschulen Fristen für die Einschreibung fest. Die Hochschulen können durch 

Satzung für nicht zulassungsbeschränkte Studiengänge ferner Voranmeldefristen 

festlegen. Insofern legen wir Ihnen nahe, sich rechtzeitig bei der jeweiligen 

Hochschule zu erkundigen, ob Voranmeldefristen bestehen.  

Eine vorläufige Immatrikulation ist möglich, das endgültige Abiturzeugnis muss 

nachgereicht werden. 

 



 Eine Bewerbung in einem Studiengang, der in das zentrale Vergabeverfahren der 

ZVS (in Zukunft: Stiftung für Hochschulzulassung) einbezogen ist (Human-, Zahn-, 

Tiermedizin und Pharmazie), ist für G 9- Absolventinnen und Absolventen zum 

Sommersemester 2011 nicht möglich, weil hier bundeseinheitliche 

Voraussetzungen gelten, die eine endgültige Hochschulzugangsberechtigung 

voraussetzen. 

 Bei Studiengängen mit örtlicher Zulassungsbeschränkung muss der 

Zulassungsantrag für das Sommersemester 2011 bis zum 15. Januar 2011 bei der 

Hochschule eingegangen sein. Bitte fügen Sie das Zwischenzeugnis bei. 

 

 

 Können sich minderjährige Studienanfänger selbst einschreiben oder müssen 

sie von einem Erziehungsberechtigten vertreten werden?  

 

Für die Einschreibung bedürfen Minderjährige des Einverständnisses der 

Erziehungsberechtigten. 

 

 

 Reicht das Zwischenzeugnis für eine Einschreibung aus? Was passiert, wenn 

man letztlich das Abitur nicht besteht?  

 

Auf der Grundlage der Zwischenzeugnisse (über die Ausbildungsabschnitte 12/1 bis 13/1) 

ist eine bedingte Einschreibung möglich, d.h. das endgültige Abiturzeugnis muss 

nachgereicht werden. Falls das Abitur nicht bestanden wird, ist die Immatrikulation 

hinfällig, weil die Hochschulzugangsberechtigung unabdingbare 

Immatrikulationsvoraussetzung ist. 

 

 

 Welche Rolle spielt das Zwischenzeugnis in einem Eignungsfeststellungs-

verfahren im Vergleich zu Mitbewerbern, die bereits ein Abitur haben? 

 

Eine gleichberechtigte Rolle. Abiturienten und Abiturientinnen des G-9, denen sonst eine 

Teilnahme an Eignungsfeststellungsverfahren mangels Abitur nicht möglich wäre, können 



im Sommersemester 2011 bereits auf Grundlage der Zwischenzeugnisse (über die 

Ausbildungsabschnitte 12/1 bis 13/1) teilnehmen. 
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Zulassung / Eignungsfeststellung 

 

 

 Werden an den Hochschulen Quoten für G9-Absolventen und G8-

Absolventen gebildet?  

 

Das Hochschulzulassungsrecht geht davon aus, dass alle Hochschulzugangsberech-

tigungen, die in Deutschland erworben werden, gleichwertig sind. Dies gilt auch für die 

Zeugnisse der G9 und G8. Eine Differenzierung oder Quotenbildung ist nicht möglich. 

 

 

 Spielt das Zwischenzeugnis bei Zulassungsverfahren eine Rolle? Können 

Absolventen des letzten G9-Jahrgangs auch in zulassungsbeschränkten 

Studiengängen eingeschrieben werden? 

 

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird die Bewerbung in 

zulassungsbeschränkten Studiengängen, für die ein örtliches Auswahlverfahren 

durchgeführt wird, für das Sommersemester 2011 ermöglichen. Eine Bewerbung für einen 

zulassungsbeschränkten Studiengang mit örtlichem Auswahlverfahren ist auf der 

Grundlage des Zwischenzeugnisses bis zum 15. Januar 2011 möglich.  

 

Eine Bewerbung in einem Studiengang, der in das zentrale Vergabeverfahren der ZVS (in 

Zukunft: Stiftung für Hochschulzulassung) einbezogen ist (Humanmedizin, Zahnmedizin, 

Tiermedizin und Pharmazie), ist für die Absolventinnen und Absolventen des letzten 

neunjährigen Gymnasiums zum Sommersemester 2011 nicht möglich, weil hier 

bundeseinheitliche Voraussetzungen gelten, die eine endgültige 

Hochschulzugangsberechtigung voraussetzen. 
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Bachelor-/Masterumstellung 

 

 

 Wird die Bachelor-/Masterumstellung zu Problemen 2011 führen? 

 

Die Umstellung der Studiengänge mit Hochschulabschluss auf Bachelorstudiengänge an 

bayerischen Hochschulen wird zum WS 2009/2010 bereits weitgehend abgeschlossen 

sein. Es wird derzeit alles dafür getan, dass der „doppelte Abiturjahrgang“ auf ein Angebot 

an Bachelorstudiengängen treffen wird, das die Übergangsprobleme der ersten 

Umstellungsphase bereits hinter sich gelassen hat. Die bayerischen Hochschulen sind 

derzeit intensiv damit befasst, ihre Studienkonzepte bezüglich der im Raum stehenden 

Kritikpunkte „mangelnde Studierbarkeit durch zu starke Verschulung und Überfrachtung 

mit Prüfungen“ zu überprüfen und mit den Ziel zu modifizieren, die Chancen zu mehr 

Flexibilität, die in einer adäquaten Modularisierung liegt, auch nutzbar zu machen.  
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Wehr-/Zivildienst 

 

 

 Gibt es durch die Wehrpflicht eine Benachteiligung für den Jahrgang 2011? 

 

Für den Grundwehrdienst bleiben der 01.07. und der 01.10 die Regeleinberufungstermine 

für Abiturienten. Wehrpflichtige müssen daher keine Verzögerungen bei der Aufnahme 

eines Studiums im Wintersemester 2012/2013 befürchten. Da der Ausbau der bayerischen 

Hochschulen das Jahr 2012 umfasst, profitieren Wehr-/Zivildienstleistende auch bei einem 

Studienbeginn im Jahr 2012 vom Ausbauprogramm. 

 

 

 Gibt es Probleme durch den Zivildienst? 

 

Zivildienststellen können nach Auskunft des Bundesamtes für Zivildienst (BAZ) zu jedem 

Ersten des Monats angetreten werden. Absolventen des G9 können daher bereits zum 

01.05.2011 eine Zivildienststelle antreten und ggf. 2012 ein Studium aufnehmen. Für 2011 

ist nach dem jetzigen Planungsstand des BAZ ein Engpass an Zivildienststellen nicht zu 

erwarten, da das BAZ nach eigener Aussage auf ein gesteigertes Angebot an 

Zivildienstpflichtigen voraussichtlich mit einer Steigerung der regionalen Zivildienstplätze 

reagieren wird. Die Bayerische Staatsregierung wird hier mit dem BAZ in Kontakt bleiben. 

 

 

 Bleibt ein Studienplatz (in freien wie in zulassungsbeschränkten Studien-

gängen) bei der Einberufung zu einem Dienst (Bundeswehr, Zivildienst) 

erhalten?  

 

In zulassungsbeschränkten Studiengängen zugelassene Bewerber, die zum Wehr- oder 

Zivildienst einberufen werden und dadurch ihr Studium nicht aufnehmen können, haben im 

Zulassungsverfahren nach Dienstende Anspruch auf bevorzugte Zulassung.  

 

 



Wer bereits sein Studium aufgenommen hat und aufgrund der Ableistung eines Wehr- 

oder Zivildienstes sein Studium unterbrechen muss, hat einen Anspruch auf Zulassung 

zum höheren Fachsemester, soweit ein ordnungsgemäßer Studienbetrieb hierdurch nicht 

gefährdet wird. Nach dem ersten Studiensemester ist der Studienplatz reserviert, mit 

Beginn des 3. Semesters besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Zurückstellung bis zum 

Ende des Studiums. 
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(Stand: April 2010) 

 


